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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Mit 7 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) gab die SPK-SR einer parlamentarischen Initiative von
Damian Müller (fdp, LU) Folge, mit der den E-Voting-Tests in den Kantonen Grenzen
gesetzt werden sollen. Auch wenn die Kantone zuständig seien für Organisation und
Durchführung von eidgenössischen Abstimmungen, obliege dem Bund die Kontrolle der
Versuche mit «Vote électronique». Man müsse auf nationaler Ebene Limiten vorgeben,
damit sich die Versuche nicht schleichend zum ordentlichen Betrieb entwickelten – so
Müller in der Begründung zu seiner Initiative, mit der er Sicherheit vor Tempo bei E-
Voting forderte. Der Luzerner Kantonsvertreter forderte, dass höchstens 30 Porzent
des kantonalen Elektorats testweise Zugang zu elektronischer Stimmabgabe haben
dürfe. Mittels statistischer Verfahren müssten die Kantone die elektronische
Stimmabgabe zudem auf Plausibilität prüfen. In der Testphase müssten über die
Kantone verteilt zwei unterschiedliche Systeme eingesetzt werden, um das Risiko einer
Manipulation einzuschränken. Schliesslich dürften höchstens zwei Drittel der Kantone
pro Abstimmung E-Voting testen, um die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung des
Ständemehrs zu reduzieren. Mit ihrer Entscheidung nahm die SPK-SR die wachsende
Skepsis gegenüber E-Voting auf. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
MARC BÜHLMANN

Ziemlich genau ein Jahr nachdem sich die SPK-SR dafür ausgesprochen hatte, der
parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU) Folge zu geben, entschied sich ihre
Schwesterkommission (SPK-NR) mit 13 zu 4 Stimmen bei 7 Enthaltungen dagegen.
Sicherheit vor Tempo bei E-Voting, wie dies der Vorstoss forderte, sei nach dem
bundesrätlichen Verzicht auf die Einführung von E-Voting als ordentlichem Stimmkanal
nicht mehr nötig. In der Tat hatte der Bundesrat dieses Ziel vorläufig sistiert. Allerdings
sprach sich die Kommission gleichzeitig auch gegen eine parlamentarische Initiative
(Pa.Iv. 18.468) aus, die auch die Versuchsbetriebe von E-Voting einstellen wollte. Es
müssten nun neue Erfahrungen gesammelt werden können, so die SPK-NR in ihrer
Medienmitteilung. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.2019
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession versenkte der Ständerat praktisch diskussionslos drei
parlamentarische Initiativen zum Thema E-Voting. Neben der parlamentarischen
Initiative von Claudio Zanetti (svp, ZH; Pa.Iv. 18.468) und der Standesinitiative des
Kantons Genf (Kt.Iv. 19.312) beschloss die kleine Kammer, auch der parlamentarischen
Initiative von Damian Müller (fdp, LU) keine Folge zu geben. Sicherheit vor Tempo bei E-
Voting – also konkrete Verschärfungen der gesetzlichen Bestimmungen für den
Testbetrieb von E-Voting –, wie dies der Vorstoss des Luzerner Kantonsvertreters
gefordert hätte, sei mit dem Entscheid des Bundesrats von Ende Juni 2019, auf eine
Einführung von E-Voting als ordentlichen Abstimmungskanal zu verzichten, nicht nötig.
Kollege Müller habe seine Initiative sogar zurückziehen wollen, führte
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) aus, was parlamentsrechtlich aber nicht
möglich sei, da ihr die SPK-SR zuvor bereits Folge gegeben hatte. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
MARC BÜHLMANN

Der Marschhalt bei E-Voting, wie er von der parlamentarischen Initiative Claudio
Zanetti (svp, ZH) gefordert werde, sei de facto erfüllt, führte Andrea Caroni (fdp, AR) als
Sprecher der SPK-SR in der Herbstsession 2020 aus. Da der Bundesrat von sich aus
entschieden habe, E-Voting nicht als ordentlichen Stimmkanal aufzunehmen, sondern
eine neue Versuchsanlage zu konzipieren, mit der die Anforderungen an die Sicherheit
gewährleistet werden könnten, seien die Forderungen nach einer Einstellung sämtlicher
E-Voting-Versuche und nach einem referendumspflichtigen Beschluss bei einer
allfälligen Einführung des elektronischen Stimmkanals obsolet geworden. Es bestehe
momentan faktisch ein Moratorium. Zusammen mit zwei weiteren Vorstössen zum
Thema E-Voting (Pa.Iv. Müller, fdp, LU; 18.427 und Kt.Iv. Genf 19.312) gab die kleine
Kammer der parlamentarischen Initiative Zanetti diskussionslos keine Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nachdem der Nationalrat die als indirekter Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative
gedachte Umsetzungsvorlage der parlamentarischen Initiative der SPK-SR für
Transparenz bei der Politikfinanzierung in der Gesamtabstimmung deutlich abgelehnt
hatte, kam das Geschäft zurück in den Ständerat. Die ständerätliche Kommission wollte
nach wie vor auf den Vorschlag eintreten, nahm aber eine redaktionelle Änderung an
ihrem Entwurf vor: der Begriff «Zuwendungen» sollte explizit mit den Adjektiven
«monetär» und «nicht-monetär» ergänzt werden. Zudem wurden zwei
Kommissionsminderheiten angemeldet. Die eine wollte über die Höhe dieser
offenzulegenden Zuwendungen diskutieren: Der ursprüngliche Vorschlag sieht CHF
25'000 und der Minderheitsantrag CHF 10'000 vor, was der Forderung der Initiative
entsprechen würde. Die zweite Minderheit wollte die Höhe des offenzulegenden
Aufwands für Kampagnen auf CHF 50'000 senken. Der ursprüngliche Entwurf hatte CHF
250'000 vorgesehen. Damit wollte die Minderheit gar noch tiefer gehen als die
Initiative, die einen Schwellenwert von CHF 100'000 verlangt. In ebendieser Diskussion
wurde der Idee für mehr Transparenz bei der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen erneut viel Wohlwollen zuteil. Transparenz in der Politik sei ein
Gebot der Stunde, befand etwa Damian Müller (fdp, LU) bei der erneuten
Eintretensdebatte und der Gegenvorschlag schütze die Privatsphäre besser als die
Initiative. Eintreten war freilich unbestritten und wurde ohne Gegenantrag beschlossen.
Für wenig Diskussionsstoff sorgte auch die redaktionelle Änderung, die gutgeheissen
wurde. Mehr zu debattieren gaben erneut die Schwellenwerte. Dabei unterlag der
Antrag von Links, den Initiantinnen und Initianten bei der Höhe der Spenden
entgegenzukommen, mit 32 zu 12 Stimmen. Hingegen wurde die Höhe der
Kampagnenausgaben, die zu einer Offenlegung verpflichtet, auf CHF 50'000 gesenkt –
also gar unter den Schwellenwert, wie er von der Volksinitiative vorgesehen ist. Um
wirklich Transparenz herstellen zu können, brauche es einen möglichst tiefen Wert,
begründete Damian Müller seinen Minderheitsantrag. Es sei nicht einzusehen, weshalb
für kleinere Kampagnen keine Offenlegungspflicht gelten solle. Das Ziel der Initianten
«grössere Geldbeträge zu skandalisieren und kleinere Beträge zu legitimieren», sei
nicht zu unterstützen. Viele kleinere Beträge ergäben am Schluss einen grossen oder
mit Verweis auf die Konzernverantwortungsinitiative «sogar einen extrem grossen
Betrag.» Es gebe kein gutes oder schlechtes Geld, entsprechend sollten alle
Kampagnenorganisationen in die Pflicht genommen werden. Mit 25 zu 15 Stimmen hiess
der Ständerat den tieferen Schwellenwert gut. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN

1) Medienmitteilung SPK-SR vom 12.10.2018; Pa.Iv. 18.427; NZZ, SGT, 13.10.18
2) Medienmitteilung SPK-NR vom 11.10.2019
3) AB SR, 2020, S. 1064 f.; Bericht SPK-SR vom 18.8.20
4) AB SR, 2020, S. 1064 f.; Bericht SPK-SR vom 18.8.20
5) AB SR, 2020, S. 1412 ff.; Medienmitteilung SPK-SR vom 23.10.2020; TA, 18.12.20
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